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§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Besoldung der Beamtinnen und Beamten sowie der
Richterinnen und Richter des Landes Bremen, der Beamtinnen und Beamten der
Stadtgemeinde Bremen, der StadtgemeindeBremerhaven und der sonstigen der Aufsicht
des Landes unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts; ausgenommen sind die. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie die
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter.

(2) Fur die Besoldung derdn Absatz 1 genannten Personen gelten die am 31. August 2006
geltenden bundesrechtliechenVorschriften fort, soweit sich aus diesem Gesetz nichts
anderes ergibt.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht fur die 6ffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre
Verbande.

§1a
Zahlung der Beziige

Die nach dem Besoldungsrecht zustehenden Beziige werden auf ein von dem Beamten
bei einem Geldinstitut einzurichtendes Konto tberwiesen. Dies gilt auch fur andere
Geldleistungen des Dienstherrn, sofern nicht besondere Griinde entgegenstehen.
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§2
Besoldungsordnungen und Betrage der Beziigebestandteile

(1) Die Zuordnung der Amter zu den Besoldungsgruppen, die Amtsbezeichnungen in
diesen Amtern und die Gewahrung der dort genannten Zulagen richten sich

1. fur Beamtinnen und Beamte nach den Besoldungsordnungen A und B (Anlage ),
soweit ihre Amter nicht Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen W oder R
zugeordnet sind,

2. fir Professorinnen und Professoren nach der Besoldungsordnung W (Anlage II) und

3. fur Richterinnen und Richter sowie Staatsanwaltinnen und/Staatsanwalte nach der
Besoldungsordnung R (Anlage llI).

Satz 1 Nummer 2 gilt auch fir hauptberufliche Leiterinnen'und Leiter sowie Mitglieder von
Leitungsgremien an Hochschulen, die nicht Professorinnen und Professoren sind.

(2) Die nach den Vorschriften des Bundesbesoldungsgesetzes und der auf seiner
Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen in‘der jeweils am 31. August 2006 geltenden
Fassung und nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu gewdhrenden Betrage der
nachfolgend genannten Bezligebestandteile richten sich nach den Anlagen 1 bis 14, wobei
sich

1. die Grundgehaltsséatze der Besoldungsgruppen

a) der Besoldungsordnung A'aus der Anlage 1,

b) der Besoldungsordnung B aus der Anlage 2,

c) der Besoldungsordnung W aus der Anlage 3 und

d) der Besoldungsordnung R aus der Anlage 4,
2. die Betrage des Familienzuschlags aus der Anlage 5,
3. die Betrage der Amtszulagen, Stellenzulagen und Zulagen aus der Anlage 6,
4. die Anwartergrundbetrage aus der Anlage 7,

5. die Betrage nach 8§ 4 Absatz 1 und 3 der Verordnung Uber die Gewahrung von
Mehrarbeitsvergttung fir Beamte aus der Anlage 8,
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6. die Auslandszuschlage und Auslandskinderzuschlage aus den Anlagen 10 bis 13 und

7. die Grundgehaltssatze und Zulagen der Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung
C aus der Anlage 14

ergeben und sich der Betrag der Zulage nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 der
Erschwerniszulagenverordnung nach der Anlage 9 bemisst.

(3) Soweit in besoldungsrechtlichen Vorschriften des nach § 1 Absatz 2 fortgeltenden
Bundesrechts sowie in landesbesoldungsrechtlichen Regelungen auf Vorbemerkungen zu
den jeweiligen Bundesbesoldungsordnungen des Bundesbesoldungsgesetzes verwiesen
wird, werden diese durch die dem Bundesrecht entsprechenden Varbemerkungen zu den
jeweiligen Besoldungsordnungen dieses Gesetzes ersetzt.

8§83
Amter der Bundesbesoldungsordnung W.und Leistungsbeziige

(1) Die Ubertragung der in der Bundesbesoldungsordnung.W geregelten
Professorendmter erfolgt nach MalRgabe des § 77 Bundesbesoldungsgesetz in der
Fassung des Artikels 1 Nr. 12 des Professorenbesoldungsreformgesetzes vom 16.
Februar 2002 (BGBI. | S. 686). Satz 1 gilt entsprechend fur Rektoren, Konrektoren und
Kanzler der Hochschulen, soweit sie nicht Professoren sind.

(2) Die fur die Bemessung des Gesamtbetrags der Leistungsbeziige mal3gebenden
durchschnittlichen Besoldungsausgahen im Sinne des 8 34 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesbesoldungsgesetzes im Jahr 2001 werden fiur den Bereich der Fachhochschulen
auf 59.981 Euro und fir den Bereich der Universitat und der Hochschule fur Kinste auf
71.422 Euro festgestellt. DerdSenator fur Finanzen setzt den Besoldungsdurchschnitt aus
Anlass von allgemeinen Besoldungsanpassungen unter Beriicksichtigung von
Veranderungen der Stellenstruktur neu fest.

(3) Der Senat wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften Uber die Gewahrung
von Leistungsbezigen an Professoren, hauptberufliche Leiter und Mitglieder von
Leitungsgremien an Hochschulen nach § 33 Bundesbesoldungsgesetz zu erlassen. Dabei
sind insbesondere Bestimmungen Uber das Vergabeverfahren, die Zustandigkeit fur die
Vergabe sowie die Voraussetzungen und Kriterien der Vergabe zu treffen. Durch die
Rechtsverordnung sind ferner Bestimmungen zur Ruhegehaltfahigkeit befristet gewahrter
Leistungsbeziige nach § 33 Abs. 3 Satz 1 Bundesbesoldungsgesetz und zur
Uberschreitung des Vomhundertsatzes nach § 33 Abs. 3 Satz 3 Bundesbesoldungsgesetz
sowie zur Teilnahme von Leistungsbeziigen an den regelméafigen
Besoldungsanpassungen zu treffen.
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(4) Die Rechtsverordnung kann auch vorsehen, dass an Professoren, die Mittel privater
Dritter fur Forschungsvorhaben oder Lehrvorhaben der Hochschule einwerben und diese
Vorhaben durchfuhren, fur die Dauer des Drittmittelzuflusses aus diesen Mitteln eine nicht
ruhegehaltfahige Zulage vergeben werden kann. Eine Zulage fur Lehrvorhaben darf nur
vergeben werden, wenn die entsprechende Lehrtatigkeit nicht auf die
Regellehrverpflichtung angerechnet wird.

§4
Aufwandsentschéddigungen

(1) Aufwandsentschadigungen in festen Betragen nach 8 17 des
Bundesbesoldungsgesetzes werden von der obersten Dienstbehdrde im Einvernehmen
mit der Senatskommission flr das Personalwesen festgesetzt.

§5
(aufgehoben)

§6
Sonstige Zuwendungen

Neben der Besoldung einschlie3lich der Aufwandsentschadigung dirfen die der Aufsicht
des Landes Bremen, der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven
unterstehenden Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts sonstige
Geldzuwendungen ihren Beamten nur nach den fir die Beamten des Landes geltenden
Regelungen gewahren. Sonstige Zuwendungen sind Geld und geldwerte Leistungen, die
die Beamten unmittelbar oder mittelbar vondhrem Dienstherrn erhalten.

87
(aufgehoben)

§8
Ubergangsregelung bei Zulagen

(1) Soweit durch das Gesetz zur Anderung des Bremischen Besoldungsgesetzes vom 2.
Februar 1999 (Brem.GBI. S. 25, 52) die Ruhegehaltfahigkeit von Zulagen wegfallt, sind fur
Empfanger von Dienstbezligen, die bis zum 31. Dezember 2007 in den Ruhestand treten
oder versetzt werden, die bisherigen Vorschriften Gber die Ruhegehaltfahigkeit in der bis
zum 28. Februar 1999 geltenden Fassung weiter anzuwenden. Dies gilt nicht, wenn die
Zulage nach dem 1. Marz 1999 erstmals gewéahrt wird.

(2) Beamte, bei denen der Anspruch auf die Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 4
zu den Bremischen Besoldungsordnungen durch Artikel 6 des 10. Gesetzes zur Anderung
dienstrechtlicher Vorschriften vom 1. Marz 2005 (Brem.GBI. S. 47) wegfallt, erhalten in

Hohe der ihnen am 31. Marz 2005 zustehenden Stellenzulage nach dieser Vorbemerkung
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eine nichtruhegehaltfahige Ausgleichszulage. Der Betrag der Ausgleichszulage verringert
sich mit Wirkung vom 1. Januar 2007 jahrlich um ein Funftel fir Beamtinnen und Beamte
der Laufbahngruppe 1 ab dem 2. Einstiegsamt, um ein Viertel fir Beamtinnen und Beamte
der Laufbahngruppe 2 ab dem 1. Einstiegsamt und um ein Drittel fir Beamtinnen und
Beamte der Laufbahngruppe 2 ab dem 2. Einstiegsamt. Der Anspruch auf die
Ausgleichszulage endet, wenn die Anspruchsvoraussetzungen der Vorbemerkung
Nummer 4 zu den Bremischen Besoldungsordnungen in der am 31. Marz 2005 geltenden
Fassung entfallen.

§9
Ubergangsregelung fiir Lehrer fiir die Primarstufe
und fiir Lehrer fur die Sekundarstufe'l

(1) Far die am 31. Juli 2005 vorhandenen Lehrer fir die Primarstufe und Lehrer fur die
Sekundarstufe | findet das bis zum 31. Juli 2005 geltende Reeht Anwendung.

(2) Bei Beamten auf Widerruf, die sich am 31. Juli 2005'im Vorbereitungsdienst fur das
Lehramt an 6ffentlichen Schulen - Schwerpunkt Primarstufe und Schwerpunkt
Sekundarstufe | - befinden, richtet sich der Anwartergrundbetrag nach dem bis zum 31.
Juli 2005 geltenden Eingangsamt.

§10
Jahrliche Sonderzahlungen

(1) Beamtinnen und Beamte in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 erhalten neben ihren
Dienstbezligen fur den Monat Dezember eine jahrliche Sonderzahlung in Hohe von 840
Euro. Beamtinnen und Beamte in'den Besoldungsgruppen A 9 bis A 11 erhalten neben
ihren Dienstbeztgen fur den Monat Dezember eine jahrliche Sonderzahlung in Héhe von
710 Euro. 8 6 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend.

(2) Beamtinnen und Beamte, fur die nach dem 31. Dezember 2005 erstmalig ein Anspruch
auf Dienstbeziige im Geltungsbereich dieses Gesetzes entsteht, erhalten abweichend von
Absatz 1 fir die Dauer von drei Jahren nach Entstehen des Anspruchs keine
Sonderzahlung.

(3) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, Versorgungsempfangerinnen und
Versorgungsempfanger erhalten neben ihren Dienst-, Anwarter- oder Versorgungsbeziigen
fur den Monat Dezember fir jedes Kind, fir das ihnen in Bezug auf den Monat Dezember
ein Familienzuschlag gewahrt wird, eine jahrliche Sonderzahlung in Hohe von 25,56 Euro.
Waisen, denen der Familienzuschlag zusteht, erhalten diese Sonderzahlung selbst.

(4) Berechtigte, deren Bezlge fur den Monat Dezember aufgrund einer
DisziplinarmalBnahme teilweise einbehalten werden oder kraft Gesetzes in voller Hohe als
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einbehalten gelten, erhalten die Sonderzahlung nur, wenn die einbehaltenen Bezlge
nachzuzahlen sind.

8§11
Gleichstellung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft

Fur Anspriiche nach diesem Gesetz und der auf seiner Grundlage erlassenen
Verordnungen sowie nach den gemal 8§ 1 Abs. 2 fortgeltenden bundesrechtlichen
Vorschriften gelten als Eheschliel3ung auch die Begrindung einer Lebenspartnerschaft,
als Ehe auch eine Lebenspartnerschatft, als Auflésung einer Ehe auch die Aufhebung einer
Lebenspartnerschaft, als Ehegatte auch ein Lebenspartner, als geschiedener Ehegatte
auch ein friherer Lebenspartner und als Witwe oder Witwer auch.€in hinterbliebener
Lebenspartner. Der Anspruch einer Witwe oder eines Witwers aus einernzum Zeitpunkt des
Todes bestehenden Ehe schlief3t den Anspruch eines hinterbliebenen Lebenspartners aus
einer zum Zeitpunkt des Todes bestehenden Lebenspartnerschaft aus.

§12
Besoldung bei Teilzeitbeschiftigung

(Regelung zur Ersetzung von 8§ 6 Bundesbesoldungsgesetz)

(1) Bei Teilzeitbeschéaftigung werden die Dienstbeziuge und die Anwarterbeziige im
gleichen Verhaltnis wie die Arbeitszeit gekiirzt.

(2) Der Senat wird ermachtigt, durch Reehtsverordnung bei Altersteilzeit nach § 63 des
Bremischen Beamtengesetzes oder nach entsprechenden Bestimmungen fir Richterinnen
und Richter die Gewahrung eines nichtruhegehaltfahigen Zuschlags zur Besoldung zu
regeln. Zuschlag und Besoldung.dirfen zusammen 83 vom Hundert der Nettobesoldung
nicht Gberschreiten, die nach.der bisherigen Arbeitszeit, die flr die Bemessung der
ermaiigten Arbeitszeit wahrend der Altersteilzeit zugrunde gelegt worden ist, zustehen
wirde; 8 72a des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden
Fassung ist zu berlcksichtigen. Abweichend von Satz 2 dirfen Zuschlag und Besoldung
bei Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Richtern ab der Besoldungsgruppe
A 13 und der Besoldungsordnungen B, C, R und W, denen Altersteilzeit nach Inkrafttreten
der Rechtsverordnung nach Satz 1 bewilligt worden ist, zusammen 80 vom Hundert der
Nettobesoldung nicht Ubersteigen. Fir den Fall der vorzeitigen Beendigung der
Altersteilzeit ist ein Ausgleich zu regeln.

(3) Sind die Voraussetzungen fir die Gewahrung von Mehrarbeitsvergutung erfullt,
erhalten teilzeitbeschéaftigte Beamtinnen und Beamte anstelle der sich aus der Anlage 8
ergebenden Betrdge eine Mehrarbeitsvergutung in Héhe der anteiligen Dienstbeziige,
soweit die individuelle Arbeitszeit und die geleistete Mehrarbeit die regelmé&Rige Arbeitszeit
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vollbeschaftigter Beamtinnen und Beamter nicht Giberschreitet. Satz 1 gilt nicht fur
Beamtinnen und Beamte in Altersteilzeit.

§13
Erhéhung des Familienzuschlages fiirdritte und weitere Kinder

(1) Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 erhoht sich der Familienzuschlag nach § 40 Abs. 2
des Bundesbesoldungsgesetzes fur das dritte und jedes weitere Kind jeweils um 50 Euro.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fur Versorgungsempfangerinnen und
Versorgungsempfanger im Geltungsbereich des Bremischen
Beamtenversorgungsgesetzes.

8§14
Besoldung der dienstordnungsmagig Angestellten im Bereich der
Sozialversicherung

Landesunmittelbare Kdérperschaften des offentlichen Rechts im Bereich der
Sozialversicherung haben bei Aufstellung ihrer Diensterdnungen nach den 88 351 bis 357,
413 Abs. 2 und 414b der Reichsversicherungsordnung sowie nach den 88 144 bis 147 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch fiir die dienstordnungsmaliig Angestellten

1. den Rahmen des fir die Beamtinnen und Beamten der Freien Hansestadt Bremen
geltenden Besoldungsrechts, insbesendere das Besoldungs- und Stellengeflige,
einzuhalten,

2. alle weiteren Geld- und geldwerten Leistungen sowie die Versorgung im Rahmen und
nach den Grundsatzen der.fur die Beamtinnen und Beamten der Freien Hansestadt
Bremen geltenden Bestimmungen zu regeln.

8§15
Einstiegsamter

(Regelung zur Ersetzung der 88 23 und 24 des Bundesbesoldungsgesetzes)

(1) Die Einstiegsamter fir Beamtinnen und Beamte sind folgenden Besoldungsgruppen
zuzuweisen:

1. in Laufbahnen der Laufbahngruppe 1 das erste Einstiegsamt der Besoldungsgruppe
A 4 und das zweite Einstiegsamt der Besoldungsgruppe A 6 und

2. in Laufbahnen der Laufbahngruppe 2 das erste Einstiegsamt der Besoldungsgruppe
A 9 und das zweite Einstiegsamt der Besoldungsgruppe A 13.
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(2) In der Fachrichtung Technische Dienste ist das zweite Einstiegsamt der
Laufbahngruppe 1 der Besoldungsgruppe A 7 und das erste Einstiegsamt der
Laufbahngruppe 2 der Besoldungsgruppe A 10 zuzuweisen.

(3) Das Einstiegsamt in Laufbahnen, bei denen

1. die Ausbildung mit einer besonders gestalteten Prifung abgeschlossen wird oder die
Ablegung einer zusatzlichen Prifung vorgeschrieben ist und

2. im Einstiegsamt Anforderungen gestellt werden, die bei sachgerechter Bewertung
zwingend die Zuweisung des Einstiegsamtes zu einer anderen Besoldungsgruppe als
nach Absatz 1 erfordern,

kann einer hoheren Besoldungsgruppe zugewiesen werden.

(4) Die Festlegung als Einstiegsamt ist in der Besoldungsordnung zu kennzeichnen.
§16
Anpassung der besoldungsrechtlichen Vorschriften
an das Gesetz zur Neuregelung.des Bremischen Beamtenrechts

(1) Soweit in besoldungsrechtlichen Vorschriften auf die bisherigen Laufbahngruppen des
einfachen, mittleren, gehobenen und héheren Dienstes verwiesen wird, gelten als

1. Beamtinnen und Beamte des einfachen Dienstes

a) die Beamtinnen undBeamten bis einschliel3lich Besoldungsgruppe A 5,

b) die Beamtinnen und.Beamten der Besoldungsgruppe A 6, sofern sie nicht den
Beamtinnen und.Beamten des mittleren Dienstes zuzurechnen sind;

2. Beamtinnen und/Beamte«des mittleren Dienstes

a) die Beamtinnen'und Beamten der Besoldungsgruppe A 6, sofern dies ihr
Eingangs oder Einstiegsamt ist oder sie vor dem 1. Februar 2010 ein solches
Amt nach erfolgreichem Abschluss eines Aufstiegsverfahrens tbertragen
bekommen haben oder sie vor dem 1. Januar 1999 in ein Eingangsamt der
Besoldungsgruppe A 5 des mittleren Dienstes eingestellt worden sind,

b) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A7 und A 8,

c) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 9, sofern sie nicht den
Beamtinnen und Beamten des gehobenen Dienstes zuzurechnen sind;
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3. Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes

a) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 9, sofern dies ihr
Eingangs oder Einstiegsamt ist oder sie ein solches Amt nach erfolgreichem
Abschluss eines Aufstiegsverfahrens tbertragen bekommen haben,

b) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A 10 bisA 12 a,

c) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 13, sofern sie nicht den
Beamtinnen und Beamten des héheren Dienstes zuzurechnen sind,

d) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A 13.bis A 16 in
Lehrerlaufbahnen, die nicht die Befahigung fur ein Lehramt an Gymnasien, fur
die Sekundarstufe I, fur berufliche Schulen oderfiir Sonderpadagogik besitzen;

4, Beamtinnen und Beamte des hdheren Dienstes

a) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 13, sofern dies ihr
Eingangs oder Einstiegsamt ist oder sie vor dem 1. Februar 2010 ein solches
Amt nach erfolgreichem Abschluss eines Aufstiegsverfahrens Ubertragen
bekommen haben; ausgenommen hiervon sind Beamtinnen und Beamte, deren
Eingangs- oder Einstiegsamter nach.dem vor dem 1. Februar 2010 geltenden
Recht dem gehobenen Dienst zugeordnet waren sowie

b) die Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A 14 bis A 16 und der
Besoldungsordnungen B;.C,.R und W.

(2) Einstiegsamter stehen‘Eingangsamtern im Sinne der besoldungsrechtlichen
Bestimmungen gleich. Sowelit sich aus den Besoldungsordnungen nichts anderes ergibt,
stehen gleich:

1. das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 den Eingangsamtern der
Laufbahngruppe des einfachen Dienstes,

2. das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 den Eingangsamtern der
Laufbahngruppe des mittleren Dienstes,

3. das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 den Eingangsamtern der
Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes und
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4. das zweite Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 den Eingangsamtern der
Laufbahngruppe des hdheren Dienstes.

8§17
Voraussetzungen fiir die Gewahrung von Mehrarbeitsvergiitung

(Regelung zur Ersetzung von 8 3 Absatz 1 und 2 der Mehrarbeitsvergitungsverordnung)

Mehrarbeitsvergtitung wird nur gewahrt, wenn die Mehrarbeit von Beamtinnen oder
Beamten geleistet wurde, die der Arbeitszeitregelung unterliegen und die Mehrarbeit

1. schriftlich angeordnet oder genehmigt wurde,

2. ein Achtel der individuellen durchschnittlichen wochentlichen Arbeitszeit im
Kalendermonat Ubersteigt und

3. aus zwingenden dienstlichen Grinden nicht durch Dienstbefreiung innerhalb eines
Jahres ausgeglichen werden kann.

§ 18
Zulage fiir die Wahrnehmung befristeter Funktionen

(Regelung zur Ersetzung von § 45 des Bundesbesoldungsgesetzes)

(1) Wird einer Beamtin oder einem Beamten aul3er in den Fallen des § 46 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden Fassung eine
herausgehobene Funktion befristet tibertragen, kann sie oder er eine Zulage zu ihren oder
seinen Dienstbeziigen erhalten. Satz 1 gilt entsprechend fiir die Ubertragung einer
herausgehobenen Funktion, dietblicherweise nur befristet wahrgenommen wird. Die
Zulage kann ab dem vierten:Monat der ununterbrochenen Wahrnehmung bis zu einer
Dauer von hdchstens zehn Jahren gezahlt werden.

(2) Die Zulage wird bis zur Hohe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt
ihrer oder seiner Besoldungsgruppe und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe, die der
Wertigkeit der wahrgenommenen Funktion entspricht, h6chstens jedoch der dritten
folgenden Besoldungsgruppe, gewahrt. Die Zulage vermindert sich bei jeder Beforderung
um den jeweiligen Erh6hungsbetrag. 8 13 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31.
August 2006 geltenden Fassung findet keine Anwendung.

(3) Die Entscheidung uber die Zahlung der Zulage trifft im Rahmen haushaltsrechtlicher
Bestimmungen die oberste Dienstbehorde.
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Anlage |

Besoldungsordnungen A und B
(Regelung zur Ersetzung der Bundesbesoldungsordnungen A und B)

Vorbemerkungen

. Allgemeine Vorbemerkungen

1.

Amtsbezeichnungen

(1) Die Amtsbezeichnungen sind in jeder Besoldungsgruppe alphabetisch
geordnet.

(2) Die in den Besoldungsordnungen A und B gesperrt gedruckten
Amtsbezeichnungen sind Grundamtsbezeichnungen. Den
Grundamtsbezeichnungen kénnen Zusatze, die auf den Dienstherrn oder den
Verwaltungsbereich, auf die Laufbahn, auf die Fachrichtung oder auf den
Laufbahnzweig hinweisen, beigefugt werden. Die,Grundamtsbezeichnungen
.Ratin", ,Rat", ,Oberratin", ,Oberrat", ,Direktorin”, ,Direktor", ,Leitende Direktorin"
und ,Leitender Direktor" durfen nur in'Verbindung mit einem Zusatz nach Satz 2
verliehen werden.

(3) Den Grundamtsbezeichnungen beigefiigte Zusatze bezeichnen die
Funktionen, die diesen Amtern zugeordnet werden konnen, nicht abschlieRend.

(4) Uber die Beifuigung der Zuséatze zu den Grundamtsbezeichnungen
entscheidet der Senat:

Kiinftig wegfallende Amter

Soweit eine Amtsbezeichnung in den Besoldungsordnungen mit dem Vermerk
-KW" ausgebracht ist, handelt es sich um ein kiinftig wegfallendes Amt. Kiinftig
wegfallende Amter dirfen nicht mehr verliehen werden. Beamtinnen und
Beamte, die ein kinftig wegfallendes Amt bereits innehaben, kbnnen es weiter
bekleiden.

Il. Einstufung von Amtern

3.

Einstufung von Amtern nach Schiilerzahlen

Richtet sich die Zuordnung von Amtern zu den Besoldungsgruppen
einschliel3lich der Gewahrung von Amtszulagen nach der Zahl der Schilerinnen
und Schiler an einer Schule, so ist die Schilerzahl aus der amtlichen
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Schulstatistik maRRgebend. Auf Grund der sich danach ergebenden Zuordnung
sind die Ernennung und die Gewéhrung einer Amtszulage sowie die Einweisung
in eine héhere Planstelle nur zulassig, wenn die fur die Einstufung maf3gebliche
Schulerzahl bereits ein Jahr vorgelegen hat und mit hinlanglicher Sicherheit
davon ausgegangen werden kann, dass sie mindestens drei weitere Jahre
erreicht wird. 8 19 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31.
August 2006 geltenden Fassung bleibt unberuhrt.

Leiterinnen und Leiter von unteren Verwaltungsbehérden und von
allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen

Die Amter der Leiterinnen und Leiter von unteren Yerwaltungsbehorden mit
einem beim Dienstherrn drtlich begrenzten Zustandigkeitsbereich mit Ausnahme
des Amtes der Polizeiprasidentin oder des Polizeiprasidenten, sowie die Amter
der Leiterinnen und Leiter von allgemeinbildenden/oder beruflichen Schulen
durfen nur in Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A eingestuft werden.
Fur die Leiterinnen und Leiter von besaonders grof3en und besonders
bedeutenden unteren Verwaltungsbehorden kénnen nach Mal3gabe des
Haushalts Planstellen der Besoldungsgruppe A 16 mit einer Amtszulage nach
Anlage 6 ausgestattet werden. Bei der Anwendung der Obergrenzen des § 26
Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der am 31. August 2006 geltenden
Fassung auf die tbrigen Leiterinnenund Leiter unterer Verwaltungsbehorden
bleiben die mit einer Amtszulage ausgestatteten Planstellen der
Besoldungsgruppe A Z6.unberticksichtigt. Die Zahl der mit einer Amtszulage
ausgestatteten Planstellen'der Besoldungsgruppe A 16 darf 30 vom Hundert der
Zahl der Planstellen der Besoldungsgruppe A 16 flr Leiterinnen und Leiter
unterer Verwaltungsbhehorden nicht Gberschreiten.

lll. Zulagen

5.

Zulage fiir Beamtinnen und Beamte beim Landesamt fiir
Verfassungsschutz

Beamtinnen und Beamte, die beim Landesamt fiir Verfassungsschutz verwendet
werden, erhalten eine Stellenzulage (Sicherheitszulage) nach Anlage 6.

Zulage fiir Beamtinnen und Beamte mit vollzugspolizeilichen Aufgaben

(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte sowie Beamtinnen
und Beamte des Steuerfahndungsdienstes erhalten eine Stellenzulage nach
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Anlage 6, soweit ihnen Dienstbeziige nach der Besoldungsordnung A oder
Anwarterbezlige zustehen.

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzulage nach Nummer 5
gewabhrt.

(3) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten des jeweiligen Dienstes,
insbesondere der mit dem Posten- und Streifendienst sowie dem Nachtdienst
verbundene Aufwand sowie der Mehraufwand fuir Verpflegung mit abgegolten.

Zulage fiir Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr

(1) Beamtinnen und Beamte im Einsatzdienst der Feuerwehr;die entsprechend
verwendet werden, erhalten eine Stellenzulage nach Anlage 6, soweit ihnen
Dienstbezlige nach der Besoldungsordnung A oder Anwéarterbeziige zustehen.

(2) Durch die Stellenzulage werden die Besonderheiten des Einsatzdienstes der
Feuerwehr, insbhesondere der mit dem Nachtdienst verbundene Aufwand sowie
der Mehraufwand fir Verpflegung mit abgegolten.

Zulage fiir Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen,
Gerichten und Psychiatrischen Krankenhausern

(1) Beamtinnen und Beamte'bel Justizvollzugseinrichtungen, in den Sitzungs-,
Ordnungs- und Vorfuhrdiensten der Gerichte sowie in geschlossenen
Abteilungen oder Stationen-bei Psychiatrischen Krankenh&ausern, die
ausschlief3lich dem Vallzug von Maldregeln der Sicherung und Besserung
dienen, und in Abschiebehafteinrichtungen erhalten eine Stellenzulage nach
Anlage 6, soweitiihnen Dienstbeziige nach der Besoldungsordnung A oder
Anwarterbezlge zustehen.

(2) Die Stellenzulage wird fir Beamtinnen und Beamte in
Abschiebehafteinrichtungen nicht neben einer Stellenzulage nach Nummer 6
gewahrt.

Zulage fiir Beamtinnen und Beamte der Steuerverwaltung

(1) Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Steuerverwaltung erhalten fir die
Zeit ihrer Uberwiegenden Verwendung im Aul3endienst der Steuerprifung eine
Stellenzulage nach Anlage 6.
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10.

11.

12.

(2) Die Stellenzulage wird nicht neben einer Stellenzulage nach Nummer 6
gewabhrt.

Zulage fiir Lehrerinnen und Lehrer als Padagogische Mitarbeiterin oder
Padagogischer Mitarbeiter der Senatorin oder des Senators fiir Bildung
und Wissenschaft

Soweit sich aus dem Bundesbesoldungsgesetz in der am 31. August 2006
geltenden Fassung und den in der Besoldungsordnung A getroffenen
Regelungen nichts Abweichendes ergibt und die Tatigkeit nicht bereits bei der
Einstufung berucksichtigt worden ist, erhalten Lehrkréfte,im Einstiegsamt und
ersten Beforderungsamt ihrer Laufbahn als Padagogische Mitarbeiterin oder
Padagogischer Mitarbeiter der Senatorin oder des Senators fur Bildung und
Wissenschaft eine Stellenzulage nach Anlage 6.

Zulage fiir Beamtinnen und Beamte mit Meisterprifung oder
Abschlusspriifung als staatlich geprufte Technikerin oder staatlich
gepriifter Techniker

Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Technische Dienste der
Laufbahngruppe 1, fur die das Laufbahnrecht die Meisterprifung oder die
Abschlussprifung als staatlich gepriifte Technikerin oder staatlich geprufter
Techniker vorschreibt, erhalten eine Stellenzulage nach Anlage 6.

Allgemeine Stellenzulage

Eine das Grundgehalt erganzende ruhegehaltfahige Stellenzulage nach Anlage
6 erhalten

a) Beamtinnen.und Beamte der Laufbahngruppe 1, deren Einstiegsamt der
Besoldungsgruppe A 6, A 7 oder A 8 zugeordnet ist,

aa) in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8,
bb) in der Besoldungsgruppe A 9,

b) Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 2 in den Besoldungsgruppen
A 9 bis A 13, soweit deren Einstiegsamt der Besoldungsgruppe A9, nach 8

15 Absatz 2 des Bremischen Besoldungsgesetzes der Besoldungsgruppe A
10 oder der Besoldungsgruppe A 13 zugeordnet ist.
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Besoldungsordnung A

Besoldungsgruppe A 3

Keine Amter

Besoldungsgruppe A 4

Amtsmeisterinl_), Amtsmeisterl_)

1)2)

Justizhauptwachtmeisterin Justizhau ptwachtmeisterl_)z_)

FuRBnoten

1) Als Einstiegsamt.
1) Als Einstiegsamt.

1) Als Einstiegsamt.

2)  Erhalt eine Amtszulage nach Anlage‘6.

Besoldungsgruppe A5
Erste Justizhauptwachtmeisterin?), Erster Justizhauptwachtmeister)?)

Oberamtsmeisterinl_), Oberamtsmeisterl_)

FuBBnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6.
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6.

2)  Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.

Besoldungsgruppe A 6

1)2)

Erste Justizhauptwachtmeisterin=’</, Erster Justizhauptwachtmeisterﬁ
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Oberamtsmeisterinl_), Oberamtsmeisterl_)

Sekretarin3_), Sekretarg_)

FuRnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5.
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5.
2)  Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.
3 Als Einstiegsamt.
Besoldungsgruppe A7
Brandmeistern), Brandmeister®)
Kriminalmeisterinl_), Kriminalmeisterl_)
Leitende Justizhauptwachtmeisterin?), Leitender Justizhauptwachtmeister?)
Obersekretarin®?), Obersekreté@i)
Oberwerkmeisterin®, Oberwerkmeister®)
PoIizeimeisterinl_), Polizeimeisterl_)
FuRnoten
1) Als Einstiegsamt.
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 8.
3 Auch als Einstiegsamt in der Fachrichtung Technische Dienste.
4} Als Einstiegsamt im allgemeinen Vollzugsdienst bei den Justizvollzugsanstalten.
5)

Als Einstiegsamt im Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten.
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Besoldungsgruppe A 8
Gerichtsvollzieherinl_), Gerichtsvollzieherl_)

Hauptsekretéarin, Hauptsekretar
Hauptwerkmeisterin, Hauptwerkmeister

Kriminalobermeisterin, Kriminalobermeister

Leitende Justizhauptwachtmeisterinz_), Leitender Justizhauptwachtmeisterz_)

Oberbrandmeisterin, Oberbrandmeister

Polizeiobermeisterin, Polizeiobermeister

FuRnoten
1) Als Einstiegsamt.

2)  soweit nicht in der Besoldungsgruppe A'7.

Besoldungsgruppe A 9

Amtsinspektorinl_), Amtsinspektorl_)

Betriebsinspektorin), Betriebsinspektor?)

Hauptbrandmeisterinl_), Hauptbrandmeisterl_)

Inspektorinz_), Inspektorz_)

Kriminalhauptmeisterinl_), Kriminalhauptmeisterl_)

2)

Kriminalkommissarinz_), Kriminalkommissar

ObergerichtsvolIzieherinl_), Obergerichtsvollzieherl_)

Polizeihauptmeisterinl_), PoIizeihauptmeisterl_)
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2)

PoIizeikommissarinz_), Polizeikommissar

FuRBnoten

1)

Fur Funktionen, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 9 abheben, kdnnen
nach MalRgabe sachgerechter Bewertung jeweils bis zu 30 vom Hundert der Stellen
mit einer Amtszulage nach Anlage 6 ausgestattet werden.

2)  Als Einstiegsamt.

2)  Als Einstiegsamt.

2)  Als Einstiegsamt.

Besoldungsgruppe A 10

Jugendleiterinz_)i)‘i), Jugendleiter@
Kriminaloberkommissarin, Kriminaloberkommissar
Oberinspektorin, Oberinspektor
Polizeioberkommissarin, Pelizeioberkommissar
Technische Lehrerin2_)3_)4_), Technischer Lehrer?34)

FuRnoten

1)  Als Einstiegsamt'in der Fachrichtung Technische Dienste und der Fachrichtung
Feuerwehr.

2)  Als Einstiegsamt.

2_) Als Einstiegsamt.

2)  Als Einstiegsamt.

3)

Erhalt fir die Dauer der Tatigkeit bei Gberwiegender Verwendung an
Fachhochschulen eine Stellenzulage nach Anlage 6.
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4)

Erhalt fir die Dauer der Tatigkeit an einem Forderzentrum, einem Zentrum fur
unterstitzende Padagogik oder einem Regionalen Beratungs- und
Unterstlitzungszentrum eine Stellenzulage nach Anlage 6.

Besoldungsgruppe A 11

Amtfrau, Amtmann

Fachlehrerin?23), Fachlehrer?)2)3)

3)

Kriminalhauptkommissarin?’_), Kriminalhauptkommissar

3)

3)

Polizeihauptkommissarin®/, Polizeihauptkommissar

FuRnoten

1)

2)

Erhalt fir die Dauer der Tatigkeit bei Uberwiegender Verwendung an
Fachhochschulen eine Stellenzulage nach Anlage 6.

Erhalt fir die Dauer der Tatigkeit an einem Forderzentrum, einem Zentrum far
unterstiitzende Padagogik oder einem Regionalen Beratungs- und
Unterstitzungszentrum eine Stellenzulage nach Anlage 6.

Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.

Besoldungsgruppe A 12

Amtsanwaltin?), Amtsanwalt®)

Amtsratin, Amtsrat

Fachlehrerin®3)4), Fachlehrer?3)%

Kriminalhauptkommissarini), Kriminalhauptkommissari)

Lehrerin, Lehrer

- an allgemeinbildenden Schulen)??) -
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- als Leiterin oder als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schiilerinnen und

SchUIern6_)7_) -

Lehrerin fur die Primarstufe und Sekundarstufe Il_)8_) - kw -, Lehrer fir die Primarstufe
und Sekundarstufe 1% - kw-

4)

4)

PolizeihauptkommissarinZ/, Polizeihauptkommissar

Rechnungsrétin, Rechnungsrat

- als Prufungsbeamtin oder als Prufungsbeamter beim Reehnungshof -

FuBBnoten

1) Als Einstiegsamt.

1) Als Einstiegsamt.

1) Als Einstiegsamt.

2)  Ein Amt dieser Besoldungsgruppe darf nur solchen Beamtinnen und Beamten
verliehen werden, die nach Abschluss derFachhochschulausbildung eine achtjahrige
Lehrtatigkeit oder eine Dienstzeit von funf Jahren und sechs Monaten seit Einstellung
als Fachlehrerin oder Fachlehrer in der Besoldungsgruppe A 11 verbracht haben.

3} Erhalt fur die Dauer der Tatigkeit.an einem Forderzentrum, einem Zentrum fir
unterstitzende Padagogik eder einem Regionalen Beratungs- und
Unterstitzungszentrum.eine Stellenzulage nach Anlage 6.

4)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 11.

5 Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 12 a, A 13.

6)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12 a.

7)  Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6; diese wird nach zehnjahrigem Bezug beim
Verbleiben in dieser Besoldungsgruppe nach Beendigung der zulageberechtigenden
Verwendung weitergewahrt.

8)

Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.
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Besoldungsgruppe A 12 a

Lehrerin, Lehrer

- an allgemeinbildenden Schulen??3-

- als Leiterin oder als Leiter einer Grundschule mit bis zu 80 Schiilerinnen und

SchUIern‘i)5_)-

FuRnoten

1) Ein Amt dieser Besoldungsgruppe darf nur solchen Beamtinnen unt Beamten
verliehen werden, die beide Prifungen fir das Lehramt an Grund-, Haupt- und
Realschulen in 2 Wahlfachern abgelegt oder die nach Vollendung des 21.
Lebensjahres eine 20jahrige Dienstzeit abgeleistet.haben. Das Néhere tber die
Dienstzeit im Sinne des Satzes 1 regelt die Senatorin fur Finanzen.

2)  Erhalt fir die Dauer der Tatigkeit

a) als alleinstehende Lehrerin oder als alleinstehender Lehrer oder als erste Lehrerin
oder als erster Lehrer bei einer Schule mit zwei bis vier Klassen

b) als Lehrerin oder als Lehrer bei

einer berufsbildenden Schule

einer voll ausgebauten Gesamtschule

einem Gymnasium

einem Forderzentrum

einem Zentrum fur untersttitzende Padagogik

einem Regionalen Beratungs- und Unterstiitzungszentrum

eine Stellenzulage nach Anlage 6.
3)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 12, A 13.

4)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.

5)
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Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6; diese wird nach zehnjahrigem Bezug beim
Verbleiben in dieser Besoldungsgruppe nach Beendigung der zulageberechtigenden
Verwendung weitergewahrt.

Besoldungsgruppe A 13%)

Akademische Ratinz_), Akademischer Ratz_)

- als wissenschaftliche oder kiinstlerische Mitarbeiterin an einer Hochschule oder
als wissenschaftlicher oder kiinstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule -

Arztin?3), Arzt?)3)

Didaktische Leiterin‘i), Didaktischer Leiter4_)

Erste Kriminalhauptkommissarin, Erster Kriminalhauptkemmissar
Erste Polizeihauptkommissarin, Erster Polizeihauptkommissar
Fachbereichsleiterins_), Fachbereichsleiteri)

Fachleiterin beim Landesinstitut flr Schule_z_), Fachleiter beim Landesinstitut fur
Schule?

Hauptlehrerin, Hauptlehrer

als Leiterin oder als Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und
Hauptschule mit mehr als 80 bis zu 180 Schulerinnen und Schilern -
3)

3)

Jahrgangsleiterin an einer Gesamtschule®’, Jahrgangsleiter an einer Gesamtschule

3)

Jahrgangsleiterin an einem Gymnasium3_), Jahrgangsleiter an einem Gymnasium

Jahrgangsleiterin an einer Oberschule®), Jahrgangsleiter an einer Oberschule®

Konrektorin, Konrektor

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Grundschule mit
mehr als 180 Schilerinnen und Schulern -
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Kustodinz_), Kustosz_)

Lehrerin5_)6_), Lehrer@

- an allgemeinbildenden Schulen -
Lehrerin fur die Primarstufe7_) - kw -, Lehrer fur die Primarstufe7_) - kw -

Lehrerin fur die Primarstufe und Sekundarstufe I6_)8_), Lehrer fir die Primarstufe und
Sekundarstufe I6_)8_)

Lehrerin fur die Sekundarstufe I7_) - kw -, Lehrer fur die Sekundarstufe I7_) - kw -
Lehrerin fur die Sekundarstufe IIZ_), Lehrer fur die Sekundarstufe IIZ_)
2)

Lehrerin fir Sonderpadagogik<’, Lehrer fur Sonderpadagogikz_)

Leiterin einer Werkschule4_), Leiter einer Werkschule4_)

Leiterin eines Zentrums fur unterstitzende Pédagogik4_), Leiter eines Zentrums fur
unterstitzende Padagogik4_)

Oberamtsanwalting_), Oberamtsanwalt?}
Oberamtsratin'?), Oberamtsrat'?)

Oberlehrerin im Justizvollzugsdienstz)ll) Oberlehrer im Justizvollzugsdienstz_)l_l)

Oberrechnungsrétin, Oberrechnungsrat

- als Prifungsbeamtin oder als Prufungsbeamter beim Rechnungshof -

Oberstufenleiterin‘i), Oberstufenleiter4_)

- an einer Oberschule -
Ratin?), Rat?)

Rektorin, Rektor
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- einer Grundschule mit mehr als 180 bis zu 360 Schilerinnen und SchUIernl_z) -

Sonderschullehrerin®1415) sonderschullehrer3)14)19)

Studienratin®, Studienrat®

Zweite Konrektorin, Zweiter Konrektor

- einer Grundschule mit mehr als 360 Schulerinnen und Schiilern -

FulRnoten

1)

Fur Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Technische Dienste und der
Fachrichtung Feuerwehr kénnen fir Funktionen, die sich von denen der
Besoldungsgruppe A 13 abheben, nach MalRgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20
vom Hundert der Stellen fur technische Beamtinnen und Beamte der
Besoldungsgruppe A 13 mit einer Amtszulage nach Anlage 6 ausgestattet werden,
sofern es sich nicht um das Einstiegsamt handelt.

Als Einstiegsamt.

Als Einstiegsamt.

Als Einstiegsamt.

Als Einstiegsamt.

Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.

Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15.
Soweit nicht in denBesoldungsgruppen A 12, A 12 a.

Fur dieses Amt durfen héchstens 40 vom Hundert der Planstellen fir die genannten
Lehrerinnen und Lehrer ausgewiesen werden, soweit eine entsprechende Funktion
wahrgenommen wird.

Nur fir die am 31. Juli 2005 vorhandenen Lehrkrafte.

Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 12.
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10)

11)

12)
13)
13)

14)

15)

Fur Funktionen einer Amtsanwaéltin oder eines Amtsanwalts bei einer
Staatsanwaltschaft, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben, kénnen
nach MalRgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 vom Hundert der Stellen flr
Oberamtsanwaltinnen und Oberamtsanwalte mit einer Amtszulage nach Anlage 6
ausgestattet werden.

Fur Funktionen der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bei Gerichten und
Staatsanwaltschaften, die sich von denen der Besoldungsgruppe A 13 abheben,
konnen nach MalRRgabe sachgerechter Bewertung bis zu 20 vom Hundert der Stellen
fur Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger der Besoldungsgruppe A 13 mit einer
Amtszulage nach Anlage 6 ausgestattet werden.

Erhalt nach MalRgabe der Vorbemerkung Nr. 8 zu den Besoldungsordnungen A und B
eine Stellenzulage.

Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.
Auch als Einstiegsamt.
Auch als Einstiegsamt.

Bis zum 31. Januar 2010 ernannte Beamtinnen und Beamte erhalten eine
Amtszulage nach Anlage 6.

Ab 1. Februar 2010 ernannte Beamtinnen und Beamte erhalten eine Amtszulage
nach Anlage 6.

Besoldungsgruppe A 14

Abteilungsleiterin eines'Sehulzentrums der Sekundarstufe I, Abteilungsleiter eines
Schulzentrums der Sekundarstufe |

1.

- des gymnasialen Zweiges mit bis zu 180 Schilerinnen und Schilern

- des Haupt- und Realschulzweiges mit bis zu 540 Schuilerinnen und Schilern -

- des Haupt- und Realschulzweiges mit mehr als 540 Schulerinnen und Schilern
2) _

Akademische Oberrétin, Akademischer Oberrat
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- als wissenschaftliche oder kiinstlerische Mitarbeiterin an einer Hochschule oder
als wissenschaftlicher oder kiuinstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule -

Arztin®, Arzt®)
Chefarztin4_), Chefarzt”;)

Didaktische Leiterin5_), Didaktischer Leiter5_)

Direktorstellvertreterin6_), Direktorstellvertreter6_)

Erste Fachleiterin beim Landesinstitut fir Schule, Erster Fachleiter beim
Landesinstitut fur Schule

Fachbereichsleiterin3_), Fachbereichsleiter3_)

Jahrgangsleiterin an einer Gesamtschule®), Jahrgangsleiter an einer Gesamtschule®)

3) 3)

Jahrgangsleiterin an einem Gymnasium®’/, Jahrgangsleiter an einem Gymnasium

Jahrgangsleiterin an einer Oberschule3_), Jahrgangsleiter an einer Oberschule®

7)

Kanzlerin der Hochschule Bremerhaven7_), Kanzler der Hochschule Bremerhaven

Kanzlerin der Hochschule fir KUnste7_), Kanzler der Hochschule fir KUnste7_)

Konrektorin, Konrektor

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters eines Forderzentrums

mit bis zu 180 Sechulerinnen und SchUIernS_) -

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters eines Forderzentrums

mit mehr als 180 Schilerinnen und SchUIernz_)S_) -

Leiterin einer Werkschule5_), Leiter einer WerkschuIeS_)

Leiterin eines Zentrums fur unterstitzende PédagogikS_), Leiter eines Zentrums fur
unterstitzende PédagogikS_)
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Leiterin der Stadtbildstelle, Leiter der Stadtbildstelle

- bei der Stadtgemeinde Bremerhaven -

Oberarztin®, Oberarzt®
Oberkustodin, Oberkustos
Oberréatin, Oberrat

Oberstudienratin, Oberstudienrat

Oberstufenleiterin5_), Oberstufenleiter5_)

- an einer Oberschule -

6)9)

Ortsamtsleiterin®®) Ortsamtsleiter

10)

Rektorin bei den Justizvollzugsanstalten—=/, Rektor bei den Justizvollzugsanstaltenl_o)

Rektorin, Rektor

- als Leiterin oder als Leiter eines Forderzentrums mit bis zu 180 Schiilerinnen

und SchUIern2_)8_) -

- einer Grundschule mit mehr_ als 360 Schilerinnen und Schulern -

Schulratin?, Schulrat?)

Sonderschulkonrektorin - kw -, Sonderschulkonrektor - kw -

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Sonderschule mit
bis zu 180 Schulerinnen und Schiilern -

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Sonderschule mit
mehr als 180 Schiilerinnen und Schiilern? -

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters eines Forderzentrums
8)

mit bis zu 180 Schilerinnen und Schiilern
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als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters eines Forderzentrums

mit mehr als 180 Schulerinnen und SchUIern2_)8_) -

Sonderschulrektorin - kw -, Sonderschulrektor - kw -

- als Leiterin oder als Leiter einer Sonderschule mit bis zu 180 Schiilerinnen und
Schiilern?

- als Leiterin oder als Leiter eines Forderzentrums mit bis zu 180 Schilerinnen

und Schiilern?98) -

FuRnoten

1) Die am 1. Januar 2000 im Amt befindlichen Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber
erhalten weiterhin Dienstbeziige aus Besoldungsgruppe A15.

2)  Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.

3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.

3)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13.

3)  Soweit nicht in der Besoldungsgriippe A 13.

4)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, A 16.
5)  Soweit nicht in den Besdldungsgruppen A 13, A 15.
6)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.

6)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.

6)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.

6)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.

7)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2.

8)  Fur die Berechnung der Schiilerzahlen werden die Schiilerinnen und Schiiler mit
festgestelltem sonderpadagogischen Forderbedarf, soweit sie im Forderzentrum
unterrichtet werden, voll gezahlt und, soweit sie in allgemeinbildenden Schulen
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10)

unterrichtet und dabei von Lehrkraften des Foérderzentrums ergdnzend gefordert
werden, zur Halfte zu Grunde gelegt.

Bis zum vollendeten 10. Dienstjahr. Erhalt das Endgrundgehalt.

Erhalt nach MalRgabe der Vorbemerkung Nr. 8 zu den Besoldungsordnungen A und B
eine Stellenzulage.

Besoldungsgruppe A 15

Abteilungsdirektorin beim Landesinstitut fur Schulel_)

Landesinstitut fiir Schule)

, Abteilungsdirektor beim

Abteilungsleiterin an einem Schulzentrum, Abteilungsleiteran einem Schulzentrum

- der Sekundarstufe 1% -

- des gymnasialen Zweiges der Sekundarstufe.l.mit mehr als 180 Schulerinnen
und Schilern -

Akademische Direktorin, Akademischer Direktor

- als wissenschaftliche oder kiinstlerische Mitarbeiterin an einer Hochschule oder
als wissenschaftlicher.oder kiuinstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschule -

Chefarztinz_), Chefarztz_)

Didaktische Leiterin®), Didaktischer Leiter®)
- einer Oberschule im Aufbau mit
mehr als 540 Schilerinnen und Schilern, wenn die oberste Jahrgangsstufe

fehlt?),

mehr als 670 Schilerinnen und Schilern, wenn die zwei oberen
Jahrgangsstufen fehlen?

mehr als 800 Schilerinnen und Schilern, wenn die drei oberen
Jahrgangsstufen fehlen?)

einer nicht voll ausgebauten Oberschule,
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einer voll ausgebauten Oberschule mit bis zu 360 Schulerinnen und Schilern,

einer voll ausgebauten Oberschule mit mehr als 360 Schulerinnen und Schulern
4) _

Direktorin, Direktor

Direktorin einer Gesamtschule, Direktor einer Gesamtschule

- mit bis zu 1000 Schiilerinnen und Schiilern® -

Direktorin einer Oberschule, Direktor einer Oberschule

als Leiterin oder als Leiter

einer nicht voll ausgebauten Oberschule®,

4)

einer voll ausgebauten Oberschule mitbis zu'360 Schilerinnen und Schilern

Direktorin eines Schulzentrums, Direktor-eines Schulzentrums

- der Sekundarstufe | mit bis zu 1000 Schilerinnen und Schiilern® -

5)

Direktorstellvertreterin ,Direktorstellvertreter5_)

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters
einer Oberschule im Aufbau.mit

mehr als 540 Schulerinnen und Schilern, wenn die oberste Jahrgangsstufe
fehlt?,

mehr als'670 Schilerinnen und Schilern, wenn die zwei oberen
Jahrgangsstufen fehlen?)

mehr als 800 Schilerinnen und Schiilern, wenn die drei oberen
Jahrgangsstufen fehlen?

einer nicht voll ausgebauten Oberschule,

einer voll ausgebauten Oberschule mit bis zu 360 Schulerinnen und Schilern,
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einer voll ausgebauten Oberschule mit mehr als 360 Schulerinnen und Schulern
4)_

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule
oder eines Schulzentrums der Sekundarstufe | mit bis zu 1000 Schulerinnen und
Schulern-

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule
oder eines Schulzentrums der Sekundarstufe | mit mehr als 1000 Schilerinnen
und Schiilern®

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters einer Gesamtschule mit
Oberstufe®-

- als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters eines Schulzentrums
der Sekundarstufe II4_)-

Direktorstellvertreterin des Landesinstituts fir Schule6_), Direktorstellvertreter des
Landesinstituts fir Schule6_)

Fachdirektorin beim Landesinstitut fir Schule, Fachdirektor beim Landesinstitut fr
Schule

Hauptkustodin, Hauptkustos

Leiterin der Padagogischen Arbeitsstelle, Leiter der Padagogischen Arbeitsstelle

- am Lehrerfortbildungsinstitut bei der Stadtgemeinde Bremerhaven -
Leiterin einer WerkschuIeS_), Leiter einer Werkschule3_)

Leiterin eines Zentrums fur unterstitzende Padagogik®), Leiter eines Zentrums fur
unterstitzende Padagogik®)

Oberarztin®), Oberarzt?)

Oberschulratin”)®), Oberschulrat”)®)

Oberstufenleitering_), Oberstufenleiter®)
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- an einer Gesamtschule -

- an einer Oberschule -

Ortsamtsleiterin®?), Ortsamtsleiter>?)

Rektorin, Rektor

als Leiterin oder als Leiter eines Forderzentrums mit mehr als 180 Schilerinnen
10)_

und Schilern

Sonderschulrektorin - kw -, Sonderschulrektor - kw -

- als Leiterin oder als Leiter einer Sonderschule mit-mehrals 180 Schilerinnen
und Schilern -

- als Leiterin oder als Leiter eines Forderzentrums.mit mehr als 180 Schiilerinnen
10) _

und Schulern

Studiendirektorin, Studiendirektor

- als Fachberaterin in der obersten Landesbehdrde fur Schulen, als Fachleiterin
an Studienseminaren, einer\Werkschule oder zur Koordinierung schulfachlicher

Aufgabenl_l) oder als Fachberater in der obersten Landesbehérde fur Schulen,

als Fachleiter an Studienseminaren, einer Werkschule oder zur Koordinierung

schulfachlicher Aufgaben™? -

- als die standige/Vertretung der Leiterin oder des Leiters

einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schilerinnen und Schiilern
12)

einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schulerinnen und SchUIern‘i)l_Z),
eines Gymnasiums im Aufbau mit

mehr als 540 Schilerinnen und Schilern, wenn die oberste Jahrgangsstufe
fehit?),

mehr als 670 Schilerinnen und Schulern, wenn die zwei oberen

Jahrgangsstufen fehlen?,
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mehr als 800 Schilerinnen und Schilern, wenn die drei oberen
Jahrgangsstufen fehlen?

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums,
eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schulerinnen und Schilern,

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schilerinnen und
Schulern?)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums,

eines zweizulgig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums.oder eines
Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen4)

einer Oberschule im Aufbau mit

mehr als 540 Schulerinnen und Schilern, wenn die oberste Jahrgangsstufe
fehlt?),

mehr als 670 Schilerinnen und Schiilern, wenn die zwei oberen
Jahrgangsstufen fehlen?)

mehr als 800 Schilerinnensund Schiilern, wenn die drei oberen
Jahrgangsstufen fehlen?)

einer nicht voll ausgebauten Oberschule,

einer voll ausgebauten Oberschule mit bis zu 360 Schulerinnen und Schilern,

einer voll ausgebauten Oberschule mit mehr als 360 Schuilerinnen und Schulern
4)_

als Leiterin oder als Leiter

einer beruflichen Schule mit bis zu 80 Schulerinnen und SchUIernl_Z),

einer beruflichen Schule mit mehr als 80 bis zu 360 Schilerinnen und SchUIern‘i)
12)

4)

eines nicht voll ausgebauten Gymnasiums
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eines voll ausgebauten Gymnasiums mit bis zu 360 Schtlerinnen und Schulern
4)

4)

eines voll ausgebauten Oberstufengymnasiums

einer nicht voll ausgebauten Oberschule4_),

4)

einer voll ausgebauten Oberschule mit bis zu 360 Schilerinnen und Schilern

eines Zentrums fur unterstitzende Padagogik -

FuBnoten

1) Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.

2)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 16.

3)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 13, A 14.

4} Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.

5 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe’A 14.

) Soweit nicht in der BesoldungsgruppeA 14.

5)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14.

) Soweit nicht in der Besoldungsgriippe A 14.

6)  Erhalt eine Amtszulagenach Anlage 6.

7)  Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6 - ab Juli 1976 kw -
7)  Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6 - ab Juli 1976 kw -
8  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16.

8)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16.

9  Nach vollendetem 10. Dienstjahr. Erhalt das Endgrundgehalt.
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Fur die Berechnung der Schiilerzahlen werden die Schilerinnen und Schiler mit
festgestelltem sonderpadagogischen Forderbedarf, soweit sie im Forderzentrum
unterrichtet werden, voll gezahlt und, soweit sie in allgemeinbildenden Schulen
unterrichtet und dabei von Lehrkraften des Férderzentrums erganzend geférdert
werden, zur Halfte zu Grunde gelegt.

11) ' Hochstens 30 vom Hundert der Gesamtzahl der planméaRigen Lehrerinnen und Lehrer
mit dem Einstiegsamt A 13 mit Ausnahme der Lehrerinnen und Lehrer fur
Sonderpadagogik und der Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer.

1_2) Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit
Tellzeitunterricht als einer.

Besoldungsgruppe A 16

Chefarztinl_) , Chefarztl_)

Direktorin der Kataster- und Vermessungsverwaltung, Direktor der Kataster- und
Vermessungsverwaltung

Direktorin des Landesinstituts fur Schule, Direktor des Landesinstituts flir Schule
Direktorin der Verwaltungsschule, Direktor der Verwaltungsschule

Direktorin einer Gesamtschule, Direktor einer Gesamtschule

- mit mehr als 1000 Schilerinnen und Schilern -
- mit Oberstufe -

Direktorin einer Oberschule, Direktor einer Oberschule
- als Leiterin oder als Leiter
einer Oberschule im Aufbau mit

mehr als 540 Schulerinnen und Schilern, wenn die oberste Jahrgangsstufe
fehlt,

mehr als 670 Schilerinnen und Schilern, wenn die zwei oberen
Jahrgangsstufen fehlen,
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mehr als 800 Schilerinnen und Schilern, wenn die drei oberen
Jahrgangsstufen fehlen,

einer voll ausgebauten Oberschule mit mehr als 360 Schuilerinnen und Schulern

Direktorin eines Schulzentrums, Direktor eines Schulzentrums

- der Sekundarstufe | mit mehr als 1000 Schilerinnen und Schilern -
- der Sekundarstufe Il -

Leitende Akademische Direktorin, Leitender Akademischer Direktor

- als wissenschaftliche oder kiinstlerische Mitarbeéiterin an einer Hochschule oder
als wissenschaftlicher oder kinstlerischer Mitarbeiter’an einer Hochschule -

Leitende Direktorinz_), Leitender Direktora

Leitende Polizeidirektorin, Leitender Polizeidirektor

- als Polizeivizeprésidentin3_) oder-als Polizeivizeprasident3_)-

Leitende Regierungsdirektorinz_), Leitender Regierungsdirektorz_)

Oberschulrétin“_), Oberschulratﬂ

Oberstudiendirektorin,; Oberstudiendirektor
- als Leiterin oder als Leiter
einer beruflichen Schule mit mehr als 360 Schulerinnen und SchUIern5_),

eines Gymnasiums im Aufbau mit

mehr als 540 Schilerinnen und Schilern, wenn die oberste Jahrgangsstufe
fehlt,

mehr als 670 Schilerinnen und Schilern, wenn die zwei oberen
Jahrgangsstufen fehlen,
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mehr als 800 Schilerinnen und Schilern, wenn die drei oberen
Jahrgangsstufen fehlen,

eines voll ausgebauten Gymnasiums mit mehr als 360 Schilerinnen und
Schilern,

eines zweizugig voll ausgebauten Oberstufengymnasiums oder eines
Oberstufengymnasiums mit mindestens zwei Schultypen

einer Oberschule im Aufbau mit

mehr als 540 Schilerinnen und Schilern, wenn die oberste Jahrgangsstufe
fehlt,

mehr als 670 Schilerinnen und Schilern, wenn die.zwei oberen
Jahrgangsstufen fehlen,

mehr als 800 Schilerinnen und Schilern, wenn die drei oberen
Jahrgangsstufen fehlen,

einer voll ausgebauten Oberschule mit mehr als 360 Schuilerinnen und Schulern

Senatsratin, Senatsrat

- bei einer obersten Landesbehbrdez_) -

FuRnoten
Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15.
Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 2, B 3.

3)  Erhélt eine Amtszulage nach Anlage 6.

4} Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
4)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15.
5 Bei Schulen mit Teilzeitunterricht rechnen 2,5 Unterrichtsteilnehmer mit

Teilzeitunterricht als einer.
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Besoldungsordnung B

Besoldungsgruppe B 1

Keine Amter

Besoldungsgruppe B 2

Direktorin der Staats- und Universitatsbibliothek, Direktor der Staats- und
Universitatsbibliothek

Direktorin der Ortspolizeibehtérde Bremerhaven, Direktor der Ortspolizeibehérde
Bremerhaven

Landesbehindertenbeauftragte, Landesbehindertenbeauftragter

Leitende Branddirektorin, Leitender Branddirektor

als Leiterin oder als Leiter der Feuerwehr.Bremen -

Leitende Direktorinl_), Leitender Direktorl_)

2)

Rektorin der Hochschule Bremerhavenz_), Rektor der Hochschule Bremerhaven

2)

Rektorin der Hochschule furKinste Bremen</, Rektor der Hochschule fir Kiinste

Bremen?)

Rektorin der Hochschule fiir Offentliche Verwaltungz_), Rektor der Hochschule fur
Offentliche Verwaltung®;

Leitende Regierungsdirektorinl_), Leitender Regierungsdirektorl_)

Senatsratin@, Senatsrat@

- bei einer obersten Landesbehorde -

FulRnoten

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3.
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Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 3.
Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.

3)  Die zahl der Planstellen fiir Senatsratinnen und Senatsrate in den
Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 vom Hundert der Gesamtzahl
der Planstellen fur Senatsratinnen und Senatsréate nicht Gberschreiten.

Besoldungsgruppe B 3

Direktorin beim Rechnungshof, Direktor beim Rechnungshof

Kanzlerin der UniversitatY), Kanzler der Universitat®)
Landesbeauftragte fir den Datenschutz, Landesbeautftragter fur den Datenschutz

Landesbeauftragte fur die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau,
Landesbeauftragter fur die Verwirklichung.der Gleichberechtigung der Frau

Leitende Direktorin?, Leitender Direktor?)

Leitende Regierungsdirektorinz_), Leitender Regierungsdirektorz_)

Rektorin der Hochschule Bremenl_), Rektor der Hochschule Bremenl_)

2)3) senatsrat?3)

Senatsratin

- bei einer obersten Landesbehorde -

FuBnoten

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.

2)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2.

2)  Soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 16, B 2.

3)  Die zahl der Planstellen fiir Senatsratinnen und Senatsréte in den

Besoldungsgruppen B 2 und B 3 darf zusammen 60 vom Hundert der Gesamtzahl
der Planstellen fir Senatsratinnen und Senatsrate nicht Gberschreiten.
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Besoldungsgruppe B 4

Magistratsdirektorin, Magistratsdirektor

- bei der Stadtgemeinde Bremerhaven -

Senatsdirektorin, Senatsdirektor

- bei einer obersten Landesbehorde als Leiterin oder als Leiter einer besonders
1) _

bedeutenden Abteilung

Vizeprasidentin des Rechnungshofes, Vizeprasident des,Rechnungshofes

FuBBnoten
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 5.

Besoldungsgruppe B 5
Landesschulrétin, Landesschulrat
Polizeiprasidentin, Polizeiprasident

Rektorin der Universitatl_), Rektor der Universitatl_)

Senatsdirektorin, Senatsdirektor

- bei einer obersten Landesbehorde als Leiterin oder als Leiter einer besonders
bedeutenden Abteilung?

Sprecherin des Senats, Sprecher des Senats

FuRnoten

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 6, W 3.

2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 4.

Besoldungsgruppe B 6

Hauptamtliche Stadtréatin, Hauptamtlicher Stadtrat
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- bei der Stadtgemeinde Bremerhaven -

Rektorin der Universitatl_), Rektor der Universitatl_)

FuRnoten

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen B 5, W 3.

Besoldungsgruppe B 7

Blrgermeisterin, Burgermeister

bei der Stadtgemeinde Bremerhaven -
Direktorin bei der Burgerschaft, Direktor bei der Biirgerschaft

Prasidentin des Rechnungshofes, Prasident'des Rechnungshofes

Staatsratin}?), Staatsrat>)?)

FuRnoten

1) Nur als Vertreterin oder als Vertreter im Amt eines Mitgliedes des Senats und als
Bevollmachtigte oder Bevolimachtigter der Freien Hansestadt Bremen beim Bund.

2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 8.

Besoldungsgruppe B 8

Oberburgermeisterin, Oberburgermeister

- bei der Stadtgemeinde Bremerhaven -

Staatsratinl_) , Staatsratl_)

FuRnoten

1) Als Chefin oder als Chef der Senatskanzlei.
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1) Als Chefin oder als Chef der Senatskanzlei.

Besoldungsgruppe 9

Keine Amter
Besoldungsgruppe 10
Keine Amter
Besoldungsgruppe 11
Keine Amter
Anlage Il

Besoldungsordnung W
(Regelung zur Ersetzung der Bundesbesoldungsordnung W)

Vorbemerkungen

1. Zulage fiir Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren erhalten, wenn sie sich als
Hochschullehrerin oder Hochschullehrer bewahrt haben (8 117 Absatz 1 des
Bremischen Beamtengesetzes), ab dem Zeitpunkt der ersten Verlangerung des
Beamtenverhéaltnisses.auf Zeit eine nicht ruhegehaltfahige Zulage nach Anlage 6.

2. Dienstbeziige fir Professorinnen und Professoren als Richterin oder Richter

Professorinnen und Professoren an einer Hochschule, die zugleich das Amt einer
Richterin oder eines Richters der Besoldungsgruppen R 1 oder R 2 ausiben,

erhalten, solange sie beide Amter bekleiden, die Dienstbeziige aus ihrem Amt als
Professorin oder Professor und eine nicht ruhegehaltfahige Zulage nach Anlage 6.

Besoldungsordnung W

Besoldungsgruppe W 1

1)

Juniorprofessorinl_), Juniorprofessor
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FulRnoten

1) An der Universitat oder der Hochschule fiir Kiinste.

Besoldungsgruppe W 2

Kanzlerin der...Y23), Kanzler der...)23)

2)

2)

Professorin®’, Professor

- an einer Fachhochschule -
Professorin an einer Kunsthochschulez_), Professor an-einer Kunsthochschulez_)

2)

Universitatsprofessorinz_), Universitatsprofessor

FuRnoten

1) Soweit nicht in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A.
2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W.3.

2)  Soweit nicht in der BesoldungsgruppeW 3.

2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.

2)  Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.

3)  Der Amtsbezeichhung ist'ein Zusatz beizufiigen, der auf die Hochschule hinweist, der
die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber angehort.

Besoldungsgruppe W 3

1)

Kanzlerin der Hochschule Bremenl_), Kanzler der Hochschule Bremen
Kanzlerin der Universitétz_), Kanzler der Universitétz_)

Konrektorin der...i), Konrektor der...3_)
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1)

Professorinl_), Professor

- an einer Fachhochschule -

Professorin an einer Kunsthochschulel_), Professor an einer Kunsthochschule

Rektorin der...2)3), Rektor der...2)3)

1)

Universitétsprofessorinl_), Universitatsprofessor

1)

FuRnoten

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2.

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2.

1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 2.

2)  soweit nicht in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B.

3)  Der Amtsbezeichnung ist ein Zusatz beizufiigen, der auf die Hochschule hinweist, der
die Amtsinhaberin oder der Amtsinhaber angehort.

Anlage Il

Besoldungsordnung R
(Regelung zur Ersetzung der Bundesbesoldungsordnung R)

Besoldungsordnung R

Besoldungsgruppe R 1

Richterin am Amtsgericht, Richter am Amtsgericht

Richterin am Arbeitsgericht, Richter am Arbeitsgericht

Richterin am Landgericht, Richter am Landgericht

Richterin am Sozialgericht, Richter am Sozialgericht

Richterin am Verwaltungsgericht, Richter am Verwaltungsgericht

Seite 44 von 69



Staatsanwaltinl_), Staatsanwaltl_)

FuRBnoten

1)

Erhalt als Gruppenleiterin oder als Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft beim
Landgericht eine Amtszulage nach Anlage 6; anstatt jeweils einer Planstelle fir eine
Oberstaatsanwaltin oder einen Oberstaatsanwalt als Abteilungsleiterin oder als
Abteilungsleiter kbnnen zwei Planstellen flir Staatsanwaltinnen und Staatsanwalte als
Gruppenleiterinnen oder als Gruppenleiter ausgebracht werden.

Besoldungsgruppe R 2

Direktorin des Amtsgerichts, Direktor des Amtsgerichts
- als Direktorin oder als Direktor des Amtsgerichts Bremen-BIumenthaIl_) -

Direktorin des Arbeitsgerichts?), Direktor des Arbeitsgerichts®)

Direktorin des Sozialgerichtsl_), Direktor des Sozialgerichtsl_)

Oberstaatsanwaltin, Oberstaatsanwalt

- als Abteilungsleiterin oder als/Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft beim
Landgerichtz_) -

- als Dezernentin oderals Dezernent bei der Staatsanwaltschaft beim
Hanseatischen Oberlandesgericht3_)-

Richterin am Amtsgericht, Richter am Amtsgericht

- als weitere aufsichtsfiihnrende Richterin‘i) oder als weiterer aufsichtsfiihrender

Richter®-

- als die standige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Amtsgerichts
Bremen-Blumenthal®-

Richterin am Arbeitsgericht, Richter am Arbeitsgericht

- als die standige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des Arbeitsgerichts
5) _
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Richterin am Finanzgericht, Richter am Finanzgericht

Richterin am Landessozialgericht, Richter am Landessozialgericht

am Oberlandesgericht, Richter am Oberlandesgericht

Richterin am Oberverwaltungsgericht, Richter am Oberverwaltungsgericht

Richterin am Sozialgericht, Richter am Sozialgericht

- als die standige Vertretung der Direktorin oder des Direktors des SozialgerichtsS_)

Vizeprasidentin des AmtsgerichtsG_), Vizeprasident des AmtsgerichtsG_)

Vizeprasidentin des Landgerichts7_), Vizeprasident des Landgerichts7_)

Vizeprasidentin des Verwaltungsgerichtsg_), Vizeprasident des VerwaltungsgerichtsS_)

Vorsitzende Richterin am Landgericht,\VVorsitzender Richter am Landgericht

Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht, Vorsitzender Richter am
Verwaltungsgericht

FuRnoten

1)

4)
5)

6)

Erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6, soweit acht und mehr Richterplanstellen
ausgebracht sind.

Erhalt als die standige Vertretung der Leiterin oder des Leiters der Staatsanwaltschaft
beim Landgericht eine Amtszulage nach Anlage 6.

Erhalt als standige Vertretung der Generalstaatsanwaéltin oder des
Generalstaatsanwalts eine Amtszulage nach Anlage 6.

An einem Gericht mit 15 und mehr Richterplanstellen.

Soweit acht und mehr Richterplanstellen ausgebracht sind.
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Als die standige Vertretung der Prasidentin oder des Prasidenten des Amtsgerichts
Bremen oder des Amtsgerichts Bremerhaven; erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6,
soweit 16 und mehr Richterplanstellen ausgebracht sind.

Als die standige Vertretung der Prasidentin oder des Préasidenten des Landgerichts;
erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.

Als die standige Vertretung der Prasidentin oder des Prasidenten des
Verwaltungsgerichts; erhalt eine Amtszulage nach Anlage 6.

Besoldungsgruppe R 3

Prasidentin des Amtsgerichts, Prasident des Amtsgerichts

- als Prasidentin oder als Prasident des Amtsgerichts Bremerhaven -

Préasidentin des Verwaltungsgerichts, Prasident des Verwaltungsgerichts
Vizeprasidentin des Finanzgerichts, Vizeprasident des Finanzgerichts
Vizeprasidentin des Landesarbeitsgerichts, Vizeprasident des Landesarbeitsgerichts

Vizeprasidentin des Oberverwaltungsgerichtsl_)

Oberverwaltungsgerichtsl_)

, Vizeprasident des

Vorsitzende Richterin am Finanzgericht, Vorsitzender Richter am Finanzgericht

Vorsitzende Richterin am Landesarbeitsgericht, Vorsitzender Richter am
Landesarbeitsgericht

Vorsitzende Richterin am Landessozialgericht, Vorsitzender Richter am
Landessozialgericht

Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht, Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht

Vorsitzende Richterin am Oberverwaltungsgericht, Vorsitzender Richter am
Oberverwaltungsgericht
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FuRnoten

1) Als die standige Vertretung der Prasidentin oder des Prasidenten des
Oberverwaltungsgerichts; erhélt eine Amtszulage nach Anlage 6.

Besoldungsgruppe R 4

Leitende Oberstaatsanwaéltin, Leitender Oberstaatsanwalt

als Leiterin oder als Leiter der Staatsanwaltschaft beim Landgericht -

Prasidentin des Amtsgerichts, Prasident des Amtsgerichts

- als Prasidentin oder als Prasident des Amtsgerichts Bremen -

Préasidentin des Landgerichts, Prasident des Landgerichts

Vizeprasidentin des Oberlandesgerichts, Vizeprasident des Oberlandesgerichts

Besoldungsgruppe R 5

Generalstaatsanwaltin, Generalstaatsanwalt

- als Leiterin oder als Leiter der Staatsanwaltschaft beim Hanseatischen
Oberlandesgericht -

Prasidentin des Finanzgerichts, Prasident des Finanzgerichts

Prasidentin des Landesarbeitsgerichts, Prasident des Landesarbeitsgerichts

Besoldungsgruppe R 6

Prasidentin des Oberverwaltungsgerichts, Prasident des Oberverwaltungsgerichts

Besoldungsgruppe R 7

Keine Amter

Seite 48 von 69



Besoldungsgruppe R 8

Prasidentin des Oberlandesgerichts, Prasident des Oberlandesgerichts

Keine Amter

Keine Amter

Anlage 1

Besoldungsordnung A
Grundgehaltssiatze
(Monatsbetrage in Euro)

Gultig ab 1. Marz 2010

Besoldungsgruppe R 9

Besoldungsgruppe R 10
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2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus
Besoldungsgruppe | Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A3 1.668,44 1.709,09 1.749,72 1.790,36 1.831,02 | 1.871,67 1.912,33
A4 1.705,86 1.753,73 1.801,56 1.849,43 1.897,28 | 1.945,13 1.992,97
A5 1.719,48 1.780,75 1.828,36 1.875,95 1.923,57 | 1.971,17 2.018,79 2.066,40
A6 1.759,70 1.811,98 1.864,25 1.916,52 1.968,79 | 2.021,07 2.073,35 2.125,63 2.177,88
A7 1.836,12 1.883,10 1.948,88 2.014,65 2.080,43 | 2.146,20 2.211,99 2.258,95 2.305,93 | 2.352,93
A8 1.949,85 |2.006,04 |2.090,33 |2.174,63|2.258,91 |2.343,23 |[2.399,42 |2.455,60 251181 |2.568,00
A9 2.076,03 2.131,32 2.221,28 2.311,25 | 2.401,21 2.491,18 2.553,01 2.614,89 | 2.676,72 2.738,57
A10 2.235,31 2.312,16 2.427,40 2.542,68 | 2.657,95 2.773,22 2.850,06 2.926,90 | 3.003,73 3.080,57
All 2.573,55 |2.691,65 |2.809,75]2.927,87 |3.04598 |3.124,71 |3.203,45|3.282,20 | 3.360,94 | 3.439,68
A1l2 2.766,16 2.906,98 3.047,78 | 3.188,60 3.329,40 3.423,27 3.517,15 | 3.611,02 3.704,91 3.798,77
Al2a 2.792,62 2.953,31 3.113,98 | 3.274,66 3.435,34 3.542,47 3.649,57 | 3.756,68 3.863,79 3.970,92
A13 3.110,94 3.262,99 3.415,05 | 3.567,10 3.719,15 3.820,52 3.921,89 | 4.023,26 4.124,65 4.226,02
Al4 3.236,90 3.434,11 3.631,28 | 3.828,46 4.025,63 4.157,07 4.288,54 | 4.419,99 4.551,45 4.682,91
A15 4.207,99 4.424,78 4.598,21 4.771,64 | 4.945,08 5.118,52 5.291,95
A 16 4.645,41 4.896,12 5.096,73 5.297,31 | 5.497,87 5.698,47 5.899,05
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Anlage 2

Besoldungsordnung B
Grundgehaltssatze
(Monatsbetrage in Euro)

Gultig ab 1. Marz 2010

Besoldungsgruppe

B1 5.291,95
B2 6.152,82
B3 6.517,27
B4 6.898,99
B5 7.336,92
B6 7.750,47
B7 8.152,75
B8 8.572403
B9 9.092,63
B 10 10.709,29
B 11 11.125,95
Anlage 3
Besoldungsordnung W
Grundgehaltssatze
(Monatsbetrage in Euro)
Gultig ab 1. Marz 2010
Besoldungsgruppe w1 W 2 W 3
3.673,37 4.193,25 5.087,33

Anlage 4

Besoldungsordnung R
Grundgehaltssatze
(Monatsbetrage in Euro)

Gultig ab 1. Marz 2010
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Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Besoldungsgruppe

Lebensalter

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
R1 3.339,37 | 3.491,44 |3.571,49 |3.777,97 |3.984,48 |4.190,96 |[4.397,45 |4.603,96 |4.810,44 |5.016,94 |5.223,42 |5.429,94
R2 4.065,78 | 4.272,28 |4.478,76 |4.685,27 |4.891,77 |5.098,25 |5.304,75 |5.511,23 |5.717,73 | 5.924,19
R3 6.517,27
R 4 6.898,99
R5 7.336,92
R6 7.750,47
R7 8.152,75
R 8 8.572,03
R9 9.092,63
R 10 11.170,17
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Anlage 5

Familienzuschlag
(Monatsbetrage in Euro)

Gultig ab 1. Marz 2010

Stufe 1 Stufe 2

(8 40 Abs. 1 BBesG) (8 40 Abs. 2 BBesG)
Besoldungsgruppen A3 bis A 8 107,54 204,13
Ubrige Besoldungsgruppen 112,94 209,53
Bei mehr als einem Kind erhoht sich der Familienzuschlag
fur das zweite zu bericksichtigende Kind um 96,59 Euro
fur das dritte und jedes weitere zu berticksichtigende Kind um 300,95 Euro
Erhdhungsbetréage fir die Besoldungsgruppen A 3 bis A5
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhdht sich fur das erste zu
bertcksichtigende Kind
in den Besoldungsgruppen A 3 bisA5 um je 5,11 Euro
ab Stufe 3 fur jedes weitere zu bericksichtigende Kind
in der Besoldungsgruppe A 3 um je 25,56 Euro
in der Besoldungsgruppe A4 um je 20,45 Euro
in der Besoldungsgruppe A 5 um je 15, 34 Euro

Soweit dadurch im Einzelfall die'Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren
Besoldungsgruppe zuriickbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zuséatzlich gewahrt.

Anlage 6

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen
(Monatsbetrage in Euro)
in der Reihenfolge der Gesetzesstellen

Gultig ab 1. Marz 2010

Dem Grunde nach geregelt in

Betrag in
Euro

Besoldungsordnungen A und B

Vorbemerkungen
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Nummer 4

Nummer 5
Die Zulage betragt fur Beamtinnen und Beamte
der Besoldungsgruppen
A3 DbisA5
A6 bisA9
A 10 und héher

Nummer 6
Die Zulage betragt nach einer Dienstzeit
von einem Jahr
von zwei Jahren

Nummer 7 Abs. 1
Die Zulage betragt nach einer Dienstzeit
von einem Jahr
von zwei Jahren

Nummer 8
Nummer 9 Abs. 1
Die Zulage betragt fir Beamtinnen‘und Beamte
der Laufbahngruppe 1
der Laufbahngruppe 2
Nummer 10
Nummer 11
Nummer 12
Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa
Doppelbuchstabe bb
Buchstabe b

Besoldungsordnung W

Vorbemerkungen

190,37

115,04
153,39
191,73

63,69
127,38

63,69

127,38

95,53

17,05
38,35

25,56

38,35

17,58

68,74

76,40
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Nummer 1

Nummer 2
wenn ein Amt ausgetbt wird
in der Besoldungsgruppe R 1
in der Besoldungsgruppe R 2

Besoldungsordnungen A und B

Besoldungsgruppen FuRnote
A4 2
A5 2
A6 2
A9 1
A10 3,4
All 1,2
A1l2 3
7
Al2a 2
5
A13 1,9,10
12
14 - kw -
15
Al4 2
A1l5 1
4
6
7 - kw -

260,00

205,54
230,08

60,52

60,52

32,81

244,30

25,56

25,56

25,56
141,89

25,56
141,89

248,26
170,21
153,22
76,40

170,21

113,49
170,21
283,63
314,68
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A16 3

Besoldungsordnung R

R1 1

R3 1

Besoldungsgruppen FuRnote

R2 1,2,3,6,7,8

190,37

188,19

188,19

188,19

Anlage 7

Anwartergrundbetrag
(Monatsbetrage in Euro)

Gultig ab 1. Marz 2010

Einstiegsamt, in das die Anwarterin oder der Anwarter nach
Abschluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt

Grundbetrag

A5DbisA8

A9 bisA1ll

Al2

A1l3

A 13 + Zulage

(Nummer 12 Buchst. b der Vorbemerkungen zu den
Besoldungsordnungen A und B)

oderR 1

912,19
962,78
1.093,76
1.123,55

1.156,28

Anlage 8

(8 4 Abs. 1 MVergV und 84 Abs. 3 MVergV)

Mehrarbeitsvergiitung
(Betrage in Euro)

Gultig ab 1. Marz 2010

8 4 Abs. 1 MVergV
Besoldungsgruppen
A2bisA4 10,69
A5 bisA8 12,62

Seite 56 von 69



A9 bisA12 17,33
A 13 bisA 16 23,89
8§ 4 Abs. 3 MVergV
Nummer 1 16,12
Nummer 2 19,97
Nummer 3 23,71
Nummer 4 27,71
Nummer 5 27,71
Anlage 9

(§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV)

Zulage fiir Dienst zu ungiinstigen Zeiten

(Betrage in Euro)

Gliltig ab 1. Marz 2010

8§ 4 Abs. 1 Nr. 1 EZulV

2,91

Anlage 10

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 2 BBesG)

(Monatsbetréage in Euro)

Gliltig ab 1. Marz 2010
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Stufe

Besoldungsgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A3bisA8 931,68 1.099,53 | 1.269,65 | 1.438,64 |1.608,75 | 1.778,86 | 1.946,74 | 2.117,97 | 2.284,71 | 2.455,37 | 2.624,93 | 2.793,35
A9 1.095,60 | 1.277,55 | 1.458,34 | 1.640,29 | 1.823,36 | 2.004,75 | 2.186,70 | 2.369,19 | 2.550,57 |2.732,52 | 2.913,90 | 3.095,83
A10 1.236,41 | 1.427,36 | 1.615,52 | 1.804,77 | 1.993,47 | 2.183,30 | 2.372,00 | 2.560,71 | 2.748,84 | 2.937,55 | 3.127,38 | 3.316,08
All 1.346,26 | 1.544,54 | 1.741,12 |1.938,28 | 2.135,42 | 2.332,02 | 2.529,73 | 2.726,87 | 2.924,59 | 3.121,17 | 3.318,34 | 3.514,92
A12 1.498,92 |1.707,89 | 1.916,30 | 2.125,85 | 2.334,26 | 2.544,37 | 2.752,78 | 2.962,33 | 3.170,75 | 3.380,29 | 3.589,83 | 3.798,82
Al13undC1 1.648,19 | 1.866,18 | 2.082,47 | 2.299,90 | 2.516,76 | 2.734,21 | 2.951,64 | 3.168,49 | 3.386,50 | 3.602,78 | 3.820,79 | 4.037,66
Al4 1.800,27 | 2.025,03 | 2.249,78 | 2.475,09 | 2.699,85 | 2.925,15 | 3.149,90 | 3.374,10 | 3.598,84 | 3.824,16 | 4.048,35 | 4.272,54
Al15,C2undR 1 2.011,50 | 2.254,28 | 2.497,06 | 2.739,82 | 2.982,62 | 3.225,95 | 3.468,17 | 3.712,06 | 3.954,85 | 4.198,19 | 4.440,96 | 4.683,74
A16hbisB2,C3undR 2 2.125,27 | 2.380,46 | 2.635,63 |2.890,23 | 3.146,52 | 3.400,57 | 3.655,74 |3.910,92 | 4.166,09 | 4.421,82 | 4.676,43 | 4.931,03
B3,B4,C4,R3undR4 |2125,27 |2.389,48 |2.656,46 |2.923,46 | 3.190,47 | 3.458,58 | 3.725,59 | 3.993,15 | 4.260,13 | 4.527,72 | 4.794,71 | 5.061,72
B5bisB7,R5hbisR7 2.340,47 | 2.636,74 | 2.933,06 |3.228,79 | 3.525,05 | 3.821,33 | 4.117,08 | 4.412,81 | 4.709,65 | 5.004,81 | 5.300,54 | 5.597,96
B 8 und héher, R 8 und 2.507,21 | 2.841,78 | 3.175,26 | 3.509,85 | 3.843,89 | 4.178,47 | 4.513,62 | 4.847,65 |5.182,27 | 5.516,28 | 5.850,88 | 6.184,91
hoéher
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Anlage 11

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 3 BBesG)
(Monatsbetrage in Euro)

Gliltig ab 1. Marz 2010
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Stufe

Besoldungsgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A3bisA8 792,55 935,05 1.078,68 | 1.222,89 | 1.368,24 | 1.511,87 | 1.654,95 | 1.799,72 |1.942,21 |2.087,53 | 2.231,18 | 2.374,25
A9 930,56 1.086,02 | 1.239,23 | 1.394,16 | 1.550,73 | 1.704,51 | 1.859,40 | 2.014,32 | 2.168,10 |2.323,00 | 2.476,78 | 2.630,56
A10 1.051,10 | 1.213,89 | 1.373,87 | 1.534,39 | 1.695,50 | 1.855,47 | 2.016,57 |2.177,11 | 2.335,96 |2.497,06 | 2.658,72 | 2.818,68
All 1.144,60 | 1.312,46 | 1.479,75 | 1.647,63 | 1.815,47 | 1.983,35 | 2.150,63 | 2.318,50 | 2.485,23 | 2.652,52 | 2.820,96 [ 2.987,12
A12 1.273,03 | 1.451,61 | 1.629,02 | 1.806,46 | 1.985,03 | 2.162,46 | 2.339,34 | 2.517,33 | 2.695,89 | 2.873,34 | 3.051,34 | 3.228,79
Al13undC1 1.401,46 |1.586,22 | 1.769,84 | 1.955,16 | 2.139,37 |2.324,14 | 2.508,89 | 2.693,08 | 2.878,98 | 3.062,60 | 3.247,36 | 3.432,11
Al4 1.530,45 | 1.721,41 | 1.911,79 | 2.104,46 | 2.294,84 | 2.485,80 | 2.676,18 | 2.867,72 | 3.059,22 | 3.250,17 | 3.441,13 | 3.631,52
Al15 C2undR1 1.709,58 | 1.915,74 |2.121,91 | 2.329,20 | 2.536,50 | 2.741,52 | 2.947,69 | 3.155,53 | 3.362,27 | 3.568,43 | 3.774,60 | 3.981,88
Al6bisB2,C3undR2 |1.80590 |2.022,77 |2.239,63 |2.457,07 |2.673,36 |2.890,23 | 3.107,66 | 3.323,96 | 3.541,40 | 3.759,39 | 3.975,14 | 4.191,98
B3,B4,C4,R3undR4 |1.80590 |2.031,22 |2.258,23 |2.485,23 |2.711,67 | 2.939,25 | 3.166,80 | 3.393,82 | 3.620,83 | 3.847,81 |4.074,82 | 4.301,86
B5hbisB7,R5hisR7 1.990,10 | 2.240,77 | 2.492,55 | 2.744,35 | 2.996,13 | 3.247,92 | 3.499,71 | 3.751,50 | 4.002,74 | 4.255,08 | 4.505,73 | 4.758,10
B 8 und héher, R 8 und 2.130,93 | 2.415,39 |2.699,85 | 2.983,74 | 3.268,76 |3.551,54 | 3.836,00 | 4.119,89 | 4.404,34 | 4.688,25 | 4.972,70 |5.257,17
hoéher
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Anlage 12

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 4 BBesG)
(Monatsbetrage in Euro)

Gliltig ab 1. Marz 2010
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Stufe

Besoldungsgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A3bisA8 652,85 769,45 889,43 1.007,16 | 1.126,56 | 1.244,87 | 1.363,15 | 1.482,57 | 1.599,73 | 1.719,15 | 1.837,44 | 1.955,75
A9 766,65 893,37 1.020,68 | 1.147,42 |1.276,97 | 1.403,71 | 1.531,02 | 1.658,33 | 1.785,63 | 1.911,79 | 2.039,67 | 2.166,98
A10 866,34 999,27 1.131,07 | 1.264,02 | 1.395,83 | 1.528,78 | 1.660,57 | 1.792,38 | 1.925,33 | 2.056,57 | 2.188,39 | 2.321,87
All 942,94 1.080,40 | 1.218,96 | 1.356,95 | 1.495,52 | 1.632,40 | 1.770,42 | 1.908,42 | 2.046,99 | 2.183,87 | 2.323,00 | 2.460,44
A12 1.048,85 | 1.195,29 | 1.341,19 | 1.488,77 | 1.634,09 | 1.780,56 | 1.927,57 |2.072,89 |2.219,36 | 2.366,38 | 2.512,82 | 2.659,85
Al3undC1 1.153,62 | 1.305,70 | 1.457,22 | 1.609,32 | 1.761,97 | 1.913,48 | 2.065,58 | 2.217,67 | 2.370,32 | 2.521,83 | 2.674,48 | 2.826,02
Al4 1.260,63 | 1.417,80 | 1.574,38 | 1.731,54 | 1.890,40 | 2.047,55 | 2.204,71 | 2.361,87 | 2.519,02 | 2.676,18 | 2.833,35 [ 2.991,07
Al15 C2undR1 1.407,66 | 1.577,22 | 1.747,89 | 1.918,55 | 2.088,12 | 2.258,79 | 2.428,34 | 2.598,46 | 2.768,57 | 2.938,69 | 3.108,78 | 3.278,34
Al6bisB2,C3undR2 1.487,64 | 1.666,20 | 1.844,20 | 2.022,77 | 2.202,46 | 2.381,02 | 2.558,45 | 2.737,59 | 2.916,14 | 3.095,83 | 3.273,83 | 3.451,85
B3,B4,C4,R3undR4 |1.487,64 |1.671,83 |1.859,40 |2.046,42 |2.233,44 | 2.421,57 |2.607,46 |2.793,91 | 2.981,48 | 3.169,07 | 3.355,52 | 3.543,08
B5bisB7,R5hbisR7 1.638,61 | 1.845,33 | 2.053,18 | 2.260,48 | 2.467,20 | 2.674,48 | 2.882,34 | 3.089,08 | 3.296,93 | 3.503,09 | 3.710,95 | 3.918,79
B 8 und héher, R 8 und 1.754,64 |1.988,97 |2.222,74 |2.457,07 | 2.691,40 |2.925,73 | 3.159,48 | 3.393,82 | 3.627,01 | 3.861,36 | 4.095,66 | 4.329,43
hoéher
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Anlage 13

Auslandskinderzuschlag (§ 56 BBesG)
(Monatsbetrage in Euro)

Gliltig ab 1. Marz 2010
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nach §

Stufe 56 Abs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1Nr.2

Besoldungsgruppe BBesG
A3 bisA16

B 1lbisB 11 134,62 154,35 174,61 193,21 214,05 233,77 252,91 272,63 292,34 312,63 332,34 350,36 134,62
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Anlage 14

Besoldungsordnung C
Grundgehaltssatze
(Monatsbetrage in Euro)

Gliltig ab 1. Marz 2010
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Stufe
Besoldungsgruppe | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cl1 2.908,19 | 3.009,58 | 3.110,94 | 3.212,30 | 3.313,69 | 3.415,05 | 3.516,42 | 3.617,78 | 3.719,15 | 3.820,52 | 3.921,89 | 4.023,26 | 4.124,65 | 4.226,02
c2 2.914,51 | 3.076,07 | 3.237,62 | 3.399,19 | 3.560,73 | 3.722,29 | 3.883,84 | 4.045,38 | 4.206,93 | 4.368,49 | 4.530,03 | 4.691,58 | 4.853,13 | 5.014,69 | 5.176,25
C3 3.207,26 | 3.390,18 | 3.573,11 | 3.756,04 | 3.938,97 | 4.121,89 | 4.304,81 | 4.487,71 | 4.670,65 | 4.853,57 | 5.036,48 | 5.219,42 | 5.402,33 | 5.585,26 | 5.768,17
c4 4.068,43 | 4.252,32 | 4.436,20 | 4.620,08 | 4.803,97 | 4.987,84 | 5.171,75 | 5.355,61 | 5.539,49 | 5.723,37 | 5.907,27 | 6.091,13 | 6.275,02 | 6.458,90 | 6.642,78
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Zulagen C-Besoldung
(Monatsbetrage in Euro)
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Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro | Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro Dem Grunde nach geregelt in Betrag in Euro
Vomhundert, Vomhundert, Bruchteil Vomhundert,
Bruchteil Bruchteil
Nummer 5
Bundesbesoldungsordnung C Nummer 3 wenn ein Amt ausgelibt wird
Vorbemerkungen Die Zulage betragt 12,5 v.H. des der Besoldungsgruppe R 1 205,54
Nummer 2 b 76,40 Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe R 2 230,08

oder, bei festen
Gehaltern, des

Grundgehalts der

Besoldungsgruppe:) Besoldungsgruppe FuRRnote
flr Beamte der c2 1 104,32
Besoldungsgruppe(n)
Cl1 A 13
c2 A 15
C3undC4 B3
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FuBnoten
Y} Nach MaRgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes

Anhang 1

(aufgehoben)

Anhang 2

(aufgehoben)

Seite 69 von 69



	Bremisches Besoldungsgesetz
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 1a Zahlung der Bezüge
	§ 2 Besoldungsordnungen und Beträge der Bezügebestandteile
	§ 3 Ämter der Bundesbesoldungsordnung W und Leistungsbezüge
	§ 4 Aufwandsentschädigungen
	§ 5 (aufgehoben)
	§ 6 Sonstige Zuwendungen
	§ 7 (aufgehoben)
	§ 8 Übergangsregelung bei Zulagen
	§ 9 Übergangsregelung für Lehrer für die Primarstufe und für Lehrer für die Sekundarstufe I
	§ 10 Jährliche Sonderzahlungen
	§ 11 Gleichstellung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
	§ 12 Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung
	§ 13 Erhöhung des Familienzuschlages fürdritte und weitere Kinder
	§ 14 Besoldung der dienstordnungsmäßig Angestellten im Bereich der Sozialversicherung
	§ 15 Einstiegsämter
	§ 16 Anpassung der besoldungsrechtlichen Vorschriften an das Gesetz zur Neuregelung des Bremischen Beamtenrechts
	§ 17 Voraussetzungen für die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung
	§ 18 Zulage für die Wahrnehmung befristeter Funktionen
	Anlage I
	Vorbemerkungen
	Besoldungsordnung A
	Besoldungsgruppe A 3
	Besoldungsgruppe A 4

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 5

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 6

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 7

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 8

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 9

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 101)

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 11

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 12

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 12 a

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 131)

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 14

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 15

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe A 16

	Fußnoten
	Besoldungsordnung B
	Besoldungsgruppe B 1
	Besoldungsgruppe B 2

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe B 3

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe B 4

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe B 5

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe B 6

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe B 7

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe B 8

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe 9
	Besoldungsgruppe 10
	Besoldungsgruppe 11


	Anlage II
	Vorbemerkungen
	Besoldungsordnung W
	Besoldungsgruppe W 1

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe W 2

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe W 3

	Fußnoten

	Anlage III
	Besoldungsordnung R
	Besoldungsgruppe R 1

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe R 2

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe R 3

	Fußnoten
	Besoldungsgruppe R 4
	Besoldungsgruppe R 5
	Besoldungsgruppe R 6
	Besoldungsgruppe R 7
	Besoldungsgruppe R 8
	Besoldungsgruppe R 9
	Besoldungsgruppe R 10


	Anlage 1
	Anlage 2
	Anlage 3
	Anlage 4
	Anlage 5
	Anlage 6
	Anlage 7
	Anlage 8
	Anlage 9
	Anlage 10
	Anlage 11
	Anlage 12
	Anlage 13
	Anlage 14
	Fußnoten

	Anhang 1
	Anhang 2


